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DATENSCHUTZORDNUNG 

des Hamburger Gehörlosen-Sportvereins von 1904 e. V. 
 
Allgemeines 
 

Grundsätzlich ist den Vorschriften gemäß § 4 sowie § 21, §23 der Vereinssatzung 
zu folgen. Die weiteren vorhandenen Ordnungen, Richtlinien 
nach § 4 Absatz 2 und 4 sind für alle Mitglieder und Organe sowie die 
Geschäftsstelle verbindlich. Bei der Erhebung personenbezogener Daten belehrt 
der Verein über die Zulässigkeit der Datennutzung in dieser Datenschutzordnung. 

 
§ 1 Gesetzliche Grundlagen 
 

Im Verein werden personengebundene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt 
sowohl unter Verwendung von automatisierten Datenverarbeitungsanlagen als auch 
in manueller Dokumentation. Der Verein unterliegt damit den Anforderungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie der ab 25. Mai 2018 geltenden EU-
Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) in der jeweils gültigen Fassung. 
 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
 

Unter personengebundenen Daten werden alle Daten verstanden, die zur 
Identifizierung einer natürlichen Person dienen, sowie darüber hinaus sämtliche 
Informationen, die etwas über die persönliche oder tatsächliche Situation einer 
Person aussagen.  
Datennutzung ist das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von personenbezogenen 
Daten aber auch die automatisierte Verarbeitung, manuelle Dokumentation und 
Verarbeitung oder Nutzung unter Einsatz elektronischer Anlagen und Programme. 
 

§ 3  Zulässigkeit der Datennutzung 
 

Eine Datennutzung ist nur zulässig, sofern es eine Vorschrift des BDSG, der EU-
DSGVO oder eine sonstige Rechtsvorschrift erlaubt oder der Betroffene eingewilligt 
hat. Die grundsätzliche Zulässigkeit einer Datennutzung ergibt sich für den Verein 
aus § 28 (1) BDSG. Weiter ergibt sich die Zulässigkeit der Datennutzung auch aus 
der EU-DSGVO, Art. 6 Ziffer 1 (a), Artikel 6 Ziffer 1 (b) 
Die Nutzung weiterer personengebundener Daten, die über die notwendigen Daten 
zur Vertragserfüllung hinausgehen, ist nur mit Einwilligung des Betroffenen zulässig 
(§4 BDSG Ziffer 1 und §4a Abs. 1 Satz 3 BDSG). Für eine Einwilligung ist keine 
besondere Form vorgeschrieben, sondern lediglich der Nachweis, dass die 
betroffene Person eingewilligt hat. Diese kann das Mitglied jederzeit widerrufen. 
Einwilligungen können auch durch Kinder und Jugendliche erfolgen, sofern sie in 
der Lage sind, die Konsequenzen der Verwendung ihrer Daten zu verstehen. Sofern 
eine derartige Verständnisfähigkeit zu verneinen ist, muss für die Datennutzung die 
Einwilligung eines Sorgeberechtigten erfolgen. 

 
 
 
 



 

Hamburger Gehörlosen-Sportverein von 1904 e.V. 
        

Badminton · Basketball · Breiten-, Gesundheits- und Seniorensport · Fußball / Futsal · Handball · Kinder- und Jugendsport· 
Radsport · Rommé und Skat · Rudern · Schach · Schwimmen · Segelsport · Tennis · Tischtennis · Volleyball · Wasserball 

 

 
 
Vereinskonto 
Hamburger Volksbank 
IBAN DE70 2019 0003 0019 4841 00 
BIC GENODEF1HH2 

 
Spendenkonto 
Hamburger Volksbank 
IBAN DE20 2019 0003 0019 4841 27 
BIC GENODEF1HH2 

 
Steuernummer 
Finanzamt Hamburg-Nord 
Nr. 17/433/02822 

 
Gerichtsstand 
Amtsgericht Hamburg 
69VR4275 

 
§ 4  Erhebung personenbezogener Daten durch den Verein 
 

 Folgende Daten sind notwendige Daten zur Verfolgung der Vereinsziele und zur 
Betreuung und Verwaltung der Mitglieder: 
● Name 
● Anschrift 
● Geburtsdatum 
● Geschlecht 
● Bei Minderjährigen eine Notfallrufnummer eines Sorgeberechtigten 
● Soziale Medien 
● E-Mail-Adresse 
● Fax-Nr. 
● Mobile Nr. 
● Daten und Nummer des Schwerbehindertenausweises 
● Sonstige Daten (z.B. Daten für Wettkämpfe) 
 

Die notwendigen Daten nach Buchstaben a – k werden gleichzeitig als Daten an den 
sportartenspezifischen Dachverband gemeldet, sofern lediglich der Verein, nicht 
aber die einzelne Person Mitglied im Dachverband ist. Angaben nach Buchstaben e 
werden in keinem einem anderen Verband gemeldet. 
Alle weiteren Daten, die vom Verein im Rahmen der Aufnahme als Mitglied, der 
Anmeldung zu Veranstaltungen oder sonstigen Datenerhebungen erfolgen, sind 
freiwillig. Hierauf wird bei Erhebung der Daten hingewiesen. 
Zu den freiwilligen Daten im Rahmen der Verwirklichung der Vereinsziele sowie der 
Verwaltung und Betreuung der Mitglieder gehören in nicht abschließender 
Aufzählung unter anderem:   
 

Erklärungen zu Urheberrechten und Rechten am eigenen Bild, Bekleidungsgrößen, 
sportartenrelevante körperliche Beeinträchtigungen, Allergien, Kontodaten, 
Teilnahmen und Platzierungen an Wettkämpfen außerhalb des Vereins sowie 
sportliche Qualifikationen, die außerhalb des Vereins erworben wurden. 
Der Verein erhebt Daten von anderen Personen als von Vereinsmitgliedern 
(Lieferanten, Gästen, Zuschauern, Besuchern, Teilnehmern an Veranstaltungen) 
soweit dies für berechtigte Interessen des Vereins notwendig ist und keine 
besonderen Schutzbedürfnisse der Betroffenen bestehen.  
 

Bei Gästen, Zuschauern und Besuchern beschränkt sich dies im Regelfall auf die 
Legitimation der Anwesenheit, also Identifizierung als Angehöriger eines 
Vereinsmitglieds oder sonstiger Interessent. Bei Teilnehmern an Veranstaltungen, 
welche letztlich dem Versicherungsschutz des Vereins unterliegen, erhebt der 
Verein notwendige und freiwillige Daten in beschriebenem Umfang und Verfahren. 
 

§ 5 Erhebung von Personaldaten der Beschäftigten des Vereins 
 

● Der Verein erhebt und nutzt personenbezogene Daten von 
Vorstandsmitgliedern, Übungsleitern, Buchhaltern, Kassenprüfern sowie 
weiteren Funktionsträgern des Vereins, soweit diese Daten für die 
Verwirklichung der Vereinsziele, die Betreuung von Mitgliedern sowie die 
Verwaltung des Vereins notwendig sind. 
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● Der Verein erhebt und speichert im Rahmen eines Zugriffsprotokolls direkt beim 
Provider der Homepage die ungekürzte IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des 
Zugriffes sowie die URL, auf die zugegriffen wurde. Dies dient ausschließlich 
dazu, unberechtigte Zugriffe zu erkennen und durch geeignete 
Gegenmaßnahmen auszuschließen. Als unberechtigte Zugriffe werden 
insbesondere DDOS-Attacken, Zugriffsversuche auf geschützte Bereiche sowie 
Versuche der Übermittlung von Spam über Kontaktformulare bewertet. Die 
Zugriffsprotokolle werden nach 30 Tagen automatisch gelöscht. Eine 
Auswertung der erhobenen Daten findet nur statt, wenn sich anhand der 
Protokollierung ein Anfangsverdacht auf Versuch der missbräuchlichen 
Erlangung von personenbezogenen Daten ergibt. 

 
§ 6 Technische und organisatorische Maßnahmen 
 

Der Verein trifft Maßnahmen nach Stand der Technik, um die Sicherheit 
personengebundener Daten in automatisierten Datenverarbeitungssystemen 
sowie manuellen Dokumenten zu gewährleisten. 
Hierzu gehören: 
 

● Zugangskontrolle und Beschränkung zu den Datenverarbeitungssystemen 
 (online / offline) über Benutzername und Passwort 
● verschlüsselte Übertragung bei der Datenerhebung über Onlineformulare 
 der übergeordneten Dachverbände 
● verschlüsselte Übertragung bei der Bearbeitung, Speicherung und Nutzung in 

einem Online-Datenverarbeitungssystem  
● verschlüsselte Kommunikation über Mail-Accounts des Vereins (SSL/TLS) 
● Zugangskontrolle und Beschränkung zu manuellen Dokumenten 
● Versand von E-Mails an mehrere Empfänger nur über „bcc“ (=Blind Carbon 

Copy) 
 

§ 7 Nutzung der Daten des Vereins für Spendenaufrufe, Sponsoren, 
Werbezwecke 

 

 Der Verein nutzt die Daten seiner Vereinsmitglieder nur für Spendenaufrufe, 
Sponsoren und Werbezwecken zur Erreichung der eigenen Ziele des Vereins. Die 
Nutzung von Mitgliederdaten für die Werbung Dritter, beispielweisen Arbeitgebern 
oder Angehöriger von Vereinsmitgliedern erfolgt nur nach ausdrücklicher 
Zustimmung der Mitglieder. 

 
§ 8  Veröffentlichungen in Aushängen, Vereinspublikationen, Presse, Medien und 

Internet 
 

Die Offenbarung personenbezogener Daten in Aushängen, Internet und 
Vereinspublikationen beschränkt sich auf die Bekanntgabe von 
Mannschaftsaufstellungen und Spielergebnissen sowie die dienstlichen 
Erreichbarkeiten von Funktionsträgern. 
Im Internet (Homepage & soziale Netzwerke) wird von Funktionsträgern der Vor- 
und Zuname veröffentlicht. Zur Kommunikation mit Funktionsträgern wird ein 
Kontaktformular über eine vereinseigene Mailadresse bereitgestellt, dessen Inhalt 
über den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung an den jeweiligen 
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Funktionsträger weitergeleitet wird. Weitergehende personengebundene Daten 
(Vita) der Funktionsträger werden nur mit ausdrücklicher Genehmigung im Internet 
veröffentlicht. 
 
Bei Teilnahme von Vereinsmitgliedern an öffentlichen Veranstaltungen und 
Wettkämpfen werden die Namen der Teilnehmer und deren Ergebnisse 
bekanntgegeben. Soweit für die Wertung relevant, werden zusätzlich Geschlecht 
und Jahrgang des Mitgliedes benannt. Die Veröffentlichung von Einzelfotos erfolgt 
nur, soweit das Vereinsmitglied dem ausdrücklich zustimmt. Eine entsprechende 
Abfrage erfolgt bereits mit dem Aufnahmeantrag. Jedem Vereinsmitglied steht das 
Recht zu, diese Erlaubnis zur Veröffentlichung für den Einzelfall oder insgesamt zu 
widerrufen. Hierfür wird auf der Homepage des Vereins ein entsprechendes 
Formular zur Verfügung gestellt.  
Ausnahmen gelten für Gruppenfotos von Veranstaltungen unter Bezug auf das 
Grundsatzurteil des BGH vom 28.05.2013 (Az.: VI ZR 125/12): 
Die Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen bei Sportveranstaltungen sind 
zulässig, wenn durch ihre Verbreitung keine berechtigten Interessen der 
Darbietenden verletzt werden. Da sich die Teilnehmenden an sportlichen 
Wettkämpfen auf Foto- und Videoaufnahmen während des Wettbewerbs einstellen 
müssen, kommt es hierbei nicht auf die Anwesenheit eines Pressefotografen, die 
Anzahl der Teilnehmer oder die Dauer des Wettkampfes oder Turniers an.  
Pressemitteilungen und Auskünfte gehören zur normalen Öffentlichkeitsarbeit eines 
Vereins. Personenbezogene Daten werden in diesem Rahmen nur dann 
veröffentlicht, wenn es sich um einen Bericht über eine sowieso öffentliche 
Veranstaltung handelt und schutzwürdige Interesse der Mitglieder dem nicht 
entgegenstehen. 
 

§ 9  Kreis der Zugriffsberechtigten 
 

Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes und Abteilungsleitungen sowie 
die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und damit zuständig für die Datenverarbeitung 
erhalten Vollzugriff auf die persönlichen Daten. Sie können diese ergänzen, ändern, 
und löschen. Alle Datenänderungen werden protokolliert. 
Der Verantwortliche für die Buchführung erhält Zugriff auf die Adressdaten sowie die 
auf für die Beitragsberechnung erforderlichen Daten. Der Zugriff beinhaltet eine 
Schreibberechtigung für Daten zur Beitragszahlung. 
Die Übungsleiter erhalten Lesezugriff auf die Adressdaten aller Mitglieder, die 
erfasste Notfallrufnummer bei Minderjährigen sowie die Angaben zu körperlichen 
Beeinträchtigungen oder Allergien. 
 

§ 10  Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten 
 

Das Verfahren zur Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten richtet sich nach 
§35 BDSG bzw. Art. 16 und 17 EU-DSGVO. 
Personenbezogene Daten müssen 12 Monate nach Beendigung, siehe 
Austritterklärung (lt. Vereinsatzung §5, Absatz 4) gelöscht werden. 
 
Beim Ausscheiden oder Wechseln von Funktionsträgern wird sichergestellt, dass 
sämtliche Mitgliederdaten entweder ordnungsgemäß gelöscht oder an einen 
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anderen Funktionsträger des Vereins übergeben werden und keine Kopien und 
Dateien und auch keine Zugriffsberechtigungen beim bisherigen Funktionsträger 
verbleiben.  
 

§ 11 Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 
 

Nach Prüfung der gesetzlichen Grundlagen (BDSG und EU-DSGVO) stellt der 
Verein fest, dass: 
● weniger als 10 Personen mit der automatisierten Verarbeitung personen- 

bezogener Daten beschäftigt sind 
● die notwendigen Daten zur Mitgliederverwaltung (Name, Anschrift, 

Geburtsdatum, Geschlecht) keine „sensiblen Daten“ enthalten  
● „sensible Daten“ nur aufgrund vorheriger Einverständniserklärung der Mitglieder 

freiwillig erfasst werden 
● personenbezogene Daten nicht zum Zweck geschäftsmäßiger Übermittlung 

dienen (Datenhandel). 
 

Somit liegt keine gesetzliche Verpflichtung vor, einen Datenschutzbeauftragten zu 
bestellen. Der Vereinsvorstand kümmert sich daher selbst um die Einhaltung des 
Datenschutzes durch den Verein.  
 

§ 12 Verpflichtung auf Wahrung des Datengeheimnisses 
 

Alle Personen, die Zugang zu Mitgliederdaten haben, werden schriftlich auf die 
Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet. 

 
§ 13 Inkrafttreten 
 

Diese Datenschutzordnung wurde am 24.03.2018 im Rahmen der 
Hauptversammlung abgestimmt und tritt am 01.04.2018 in Kraft. 

 
 


